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1 Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB und BauNVO) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 und § 4 BauNVO) 

1.1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO): Allgemein zulässig sind 

Wohngebäude, nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, so-

ziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-

tige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 

Tankstellen und der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften, sind unzulässig.  

1.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO) 

1.2.1 Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen (OK Geb.) wird mit 4,0 m festgesetzt. Als 

oberer Bezugspunkt gilt die Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt des Gebäudes 

bzw. der oberste Attika-Abschluss. Der untere Bezugspunkt ist das mittels Höhenlinien ein-

getragene bestehende Geländeniveau gemessen am Schnittpunkt der jeweiligen Höhenli-

nien mit dem aufgehenden Mauerwerk. Sofern mehrere Höhenlinien geschnitten werden, 

sind die Werte zu mitteln. Sofern keine Höhenlinien geschnitten werden, sind die Werte der 

jeweils nächstgelegenen Höhenlinien zu mitteln.  

1.3 Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO) 

1.3.1 Die maximal zulässige Grundfläche (GR) je Baugrundstück beträgt 50 m2. Die zulässige 

Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 

sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO um 25 m2 überschritten werden. Aus-

nahmsweise kann eine weitere Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch Terrassen 

um höchstens 25 m2 zugelassen werden. 

1.4 Größe der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

1.4.1 Für die Baugrundstücke wird eine Mindestgröße von 500 m² festgesetzt.  

1.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

1.5.1 Je Wohngebäude ist eine Wohnung zulässig.  

1.6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.6.1 Die in der Plankarte festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Artenreicher Gehölzbestand“ die-

nen der Gebietseingrünung. Die bestehenden Gehölze sind zu erhalten und zu pflegen.  
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1.6.2 Gehwege, Garagen- und Stellplatzzufahrten und Hofflächen sowie Stellplätze sind in was-

serdurchlässiger Bauweise mit einem mittleren Abflussbeiwert von maximal 0,5 (Anteil des 

zu versickernden Niederschlagswassers) zu befestigen, soweit dem weder wasserrechtliche 

noch sonstige öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen. 

1.6.3 Die Verwendung von wasserdichten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder 

Vlies) zur Freiflächengestaltung ist unzulässig. Die Anlage von permanent mit Wasser ge-

füllten Teichen, die Verwendung im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen zur 

Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser oder Abdichtungen von baulichen An-

lagen unterhalb der Geländeoberfläche bleiben hiervon unberührt.  

1.6.4 Flächige Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen von mehr als 1 m² Fläche 

sind unzulässig, soweit es sich nicht um Wege handelt und sie nicht dem Spritzwasserschutz 

am Gebäude dienen. Dem Spritzwasserschutz dienen Hausumrandungen mit einer Breite 

von bis zu 60 cm oder entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand. 

1.6.5 Zur Außenbeleuchtung sind ausschließlich vollabgeschirmte Leuchten mit einer Farbtempe-

ratur von max. 2200 Kelvin zulässig, die im installierten Zustand nur unterhalb der Horizon-

talen abstrahlen (0 % Upward Light Ratio = gerichtete Abstrahlung mit Hilfe von Blendkappen 

oder entsprechenden Projektionstechniken). Der Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit 

wechselndem oder bewegtem Licht ist unzulässig. Blendwirkungen und Ausleuchtungen be-

nachbarter Bereiche außerhalb des Geltungsbereiches sind unzulässig.  

1.6.6 Weitere Ausgleichsflächen und / oder -maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs werden 

zum Entwurf hin ergänzt.  

1.7 Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 

1a BauGB)  

1.7.1 Die Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird bei Bedarf zur Entwurfsfassung 

vorgenommen. 

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (Satzung gemäß § 

91 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

2.1 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

2.1.1 Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen wie z.B. Drahtgeflecht, Stabgitter, Holz-

zäune oder Streckmetall in Verbindung mit Laubstrauchhecken. Mauersockel sind - mit Aus-

nahme von Stützmauern - unzulässig. Die Einfriedungen sind mit standortgerechten 

Laubsträuchern zu bepflanzen oder mit Kletterpflanzen zu beranken. Geschlossene oder 

blickdichte Einfriedungen und Zäune aus Kunststoff (mit Kunststoffen durchflochtene Metall-

gitter, usw.) sind unzulässig. 



Textliche Festsetzungen, Bebauungsplan „Änderung der Bebauungspläne Nr. 7a „Zielhecke“ und Nr. 24a „Memeler Straße“   

Vorentwurf - Planstand: 21.10.2024 4 

2.2 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

2.2.1 Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind gegen eine allgemeine Einsicht abzu-

schirmen und entweder in Bauteile einzufügen oder einzubeziehen, mit Laubhecken zu um-

pflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben. 

2.3 Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

2.3.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als naturnahe Grün- und Gartenfläche zu ge-

stalten. Mind. 30 % der nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit einheimischen, stand-

ortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen. Bestehende standort-

gerechte Gehölze können erhalten und angerechnet werden.   

3 Wasserrechtliche Festsetzungen (Satzung gemäß § 37 Abs. 4 Satz 2 

und 3 HWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

3.1 Anlagen zum Sammeln oder Verwenden von Niederschlagswasser 

3.1.1 Mögliche Festsetzungen werden bei Bedarf zur Entwurfsfassung vorgenommen. 

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

4.1 DIN-Normen und Regelwerke 

4.1.1 Sofern keine anderen Datenquellen genannt sind, können alle aufgeführten DIN-Normen 

und Regelwerke in der Verwaltung der Marktgemeinde Burghaun während der allgemeinen 

Dienststunden oder nach telefonischer Vereinbarung von jedermann eingesehen werden. 

4.2 Stellplatzsatzung 

4.2.1 Auf die Satzung über die Stellplatzpflicht sowie die Gestaltung, Größe und Zahl der Stell-

plätze oder Garagen, Abstellplätze für Fahrräder und die Ablösung der Stellplätze für Kraft-

fahrzeuge der Marktgemeinde Burghaun in der jeweils rechtsgültigen Fassung wird hinge-

wiesen. 

4.3 Bodendenkmäler 

4.3.1 Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmal-

pflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 

anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 

im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhal-

tung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 
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4.4 Altlasten, Bodenschutz und Kampfmittel 

4.4.1 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 

Auffälligkeiten zu achten. Der Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung ist umge-

hend der zuständigen Behörde mitzuteilen.  

4.4.2 Nach § 202 BauGB ist „Mutterboden, der bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen 

sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in 

nutzbarem Zustand zu halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen“. Es wird 

auf das Informationsblatt des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz hingewiesen: Boden – mehr als Baugrund, Bodenschutz für 

Bauausführende. Die DIN 19731, DIN 18915 und DIN 19639 sind bei der Bauausführung zu 

beachten und einzuhalten 

4.5 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise 

4.5.1 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu beachten: 

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-

schützter Vogelarten führen können, sind außerhalb der Zeit von 01.03. bis 30.09. 

durchzuführen. 

b) Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs- 

und Abrissmaßnahmen durch eine qualifizierte Person daraufhin zu kontrollieren, ob 

geschützte Tierarten anwesend sind. 

c) Bau-, Änderungs- und Abrissarbeiten sind generell außerhalb der Wochenstubenzeit 

von Fledermäusen (01.05. bis 31.07.) durchzuführen und durch eine qualifizierte Per-

son zu begleiten. 

d) Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung / dem Gehölzrückschnitt 

durch einen Fachgutachter auf das Vorhandensein von geschützten Tierarten zu über-

prüfen. 

e) Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

zu erhalten. Das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde zu treffen.  

f) Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 30.09. 

durchzuführen. 
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Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde 

zu beantragen. 


